
 

Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

www.bundesfinanzministerium.de
 

  

 

  

   
MR Bernd Metzner      
Vertreter des Unterabteilungsleiters IV A 

POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
  HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

  TEL +49 (0) 30 18 682-4546 

  FAX +49 (0) 30 18 682-884546 

  E-MAIL IVA3@bmf.bund.de 

  DATUM 22. Juli 2010 

   
- Verteiler AO 1 - 

  

Vorab per E-Mail 
 
Oberste Finanzbehörden der Länder     
 
Bundeszentralamt für Steuern 
- Referat Q 7 - 
 
nachrichtlich: 
 
Vertretungen der Länder 
beim Bund 
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  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder wird die Anlage zum BMF-Schreiben vom 1. April 2009 (BStBl I S. 510), die zuletzt 

durch BMF-Schreiben vom 15. Februar 2010 (BStBl I S. 74) neu gefasst worden ist, mit so-

fortiger Wirkung wie folgt gefasst: 

 

„Festsetzungen der Einkommensteuer sind hinsichtlich folgender Punkte gemäß § 165 Abs. 1 

Satz 2 Nrn. 3 und 4 AO im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit und verfassungskonforme 

Auslegung der Norm vorläufig vorzunehmen: 

 

1. Anwendung der Neuregelung zur Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches 

Arbeitszimmer (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG in der Fassung des Steueränderungs-

gesetzes 2007, § 9 Abs. 5 Satz 1 EStG) 



 

 

Seite 2  2.a) Beschränkte Abziehbarkeit von Kinderbetreuungskosten (§ 4f, § 9 Abs. 5 Satz 1, § 10 

Abs. 1 Nrn. 5 und 8 EStG) 

       - für die Veranlagungszeiträume 2006 bis 2008 - 

2.b) Beschränkte Abziehbarkeit von Kinderbetreuungskosten  (§ 9c, § 9 Abs. 5 Satz 1 EStG) 

       - für Veranlagungszeiträume ab 2009 -  

3. Nichtabziehbarkeit von Steuerberatungskosten als Sonderausgaben (Aufhebung des 

§ 10 Abs. 1 Nr. 6 EStG durch das Gesetz zum Einstieg in ein steuerliches Sofortpro-

gramm vom 22. Dezember 2005, BGBl. I S. 3682) 

4. Beschränkte Abziehbarkeit von Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 3, 4, 4a EStG) 

für die Veranlagungszeiträume 2005 bis 2009 

5. Nichtabziehbarkeit von Beiträgen zu Rentenversicherungen als vorweggenommene Wer-

bungskosten bei den Einkünften im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a EStG für 

Veranlagungszeiträume ab 2005 

6. Besteuerung der Einkünfte aus Leibrenten im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 3  

Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG für Veranlagungszeiträume ab 2005 

7. Höhe der kindbezogenen Freibeträge nach § 32 Abs. 6 Sätze 1 und 2 EStG 

8. Höhe des Grundfreibetrags (§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG) 

9. Höhe des Freibetrags zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbildung 

befindenden, auswärtig untergebrachten, volljährigen Kindes (§ 33a Abs. 2 EStG) für 

Veranlagungszeiträume ab 2002 

10. Nichtberücksichtigung pauschaler Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben in Höhe der 

steuerfreien Aufwandsentschädigung nach § 12 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse 

der Mitglieder des Deutschen Bundestages 

11. Verfassungsmäßiges Zustandekommen des Haushaltsbegleitgesetzes 2004 vom 

29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076, 2004 I S. 69); dieser Vorläufigkeitsvermerk stützt 

sich nur auf § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO. 

 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 1 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen Mög-

lichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen sowie sämtlichen Bescheiden über die 

gesonderte (und ggf. einheitliche) Feststellung von Einkünften für Veranlagungszeiträume ab 

2007 beizufügen. Zur Aussetzung der Vollziehung siehe BMF-Schreiben vom 6. Oktober 

2009 (BStBl I S. 1148). 

 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 2 ist auch Bescheiden über die gesonderte 

(und ggf. einheitliche) Feststellung von Einkünften i. S. von § 2 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 

EStG beizufügen. Im Vorläufigkeitsvermerk ist nur § 4f EStG (Feststellungszeiträume 

2006 bis 2008) bzw. § 9c Abs. 1 und 3 Satz 1 EStG (Feststellungszeiträume ab 2009) zu 

zitieren. 

 



 

 

Seite 3  Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 3 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen Mög-

lichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 2006 

beizufügen. Bescheiden über die gesonderte (und ggf. einheitliche) Feststellung von Einkünf-

ten ist der Vorläufigkeitsvermerk nicht beizufügen, weil über die Frage, ob Steuerberatungs-

kosten als Sonderausgaben abziehbar sind, ausschließlich im Verfahren zur Festsetzung der 

Einkommensteuer zu entscheiden ist.  

 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 5 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen Mög-

lichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 2005 

beizufügen. In die Bescheide ist zusätzlich folgender Erläuterungstext aufzunehmen: „Der 

Vorläufigkeitsvermerk hinsichtlich der Nichtabziehbarkeit von Beiträgen zu Rentenversiche-

rungen als vorweggenommene Werbungskosten umfasst auch die Frage einer eventuellen 

einfachgesetzlich begründeten steuerlichen Berücksichtigung.“ 

 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 6 erfasst sämtliche Leibrentenarten im Sinne des 

§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG. 

 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 7 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen Mög-

lichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 2001 mit 

einer Prüfung der Steuerfreistellung nach § 31 EStG beizufügen.   

 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 8 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen Mög-

lichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 2001 

beizufügen. 

 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 10 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen 

Möglichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen sowie sämtlichen Bescheiden über 

die gesonderte (und ggf. einheitliche) Feststellung von Einkünften beizufügen. Aufgrund  

einer personellen Anweisung kann er auch Körperschaftsteuerfestsetzungen beigefügt werden. 

 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 11 ist im Rahmen der verfahrensrechtlichen 

Möglichkeiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 

2004, sämtlichen Bescheiden über die gesonderte (und ggf. einheitliche) Feststellung von 

Einkünften für Feststellungszeiträume ab 2004, sämtlichen Festsetzungen der Arbeitnehmer-

Sparzulage für Kalenderjahre ab 2004, sämtlichen Körperschaftsteuerfestsetzungen für Veran-

lagungszeiträume ab 2004 und sämtlichen Bescheiden über die Feststellungen nach den §§ 27, 

28, 37 und 38 KStG für Veranlagungszeiträume ab 2005 beizufügen. 

 



 

 

Seite 4  Ferner sind im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglichkeiten sämtliche Festsetzungen des 

Solidaritätszuschlags für die Veranlagungszeiträume ab 2005 hinsichtlich der Verfassungs-

mäßigkeit des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 vorläufig gemäß § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 

AO vorzunehmen.“ 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für  

eine Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 

(www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Wirtschaft und Verwaltung - Steuern - 

Veröffentlichungen zu Steuerarten - Abgabenordnung bereit.  

 

Im Auftrag 

Metzner  Beglaubigt 

 

   

 


